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Informationen für Beamtinnen und Beamte nach Versetzung in den Ruhestand 
und für tarifbeschäftigte Kolleginnen und Kollegen nach Rentenbeginn

Information für PhV-Mitglieder

 Personalratsmitglieder aus dem PhV NW stehen den aktiven Kolleginnen und
Kollegen mit Rat und Tat zur Verfügung, auch wenn diese nicht dem PhV ange-
hören. Für nichtaktive Beschäftigte ist der Personalrat nicht zuständig. Den 
PhV-Mitgliedern unter Ihnen stehen aber PhV-Personalratsmitglieder weiterhin 
als Ansprechpartner zur Verfügung — nicht in ihrer Funktion als PR-Mitglieder, 
sondern als Verbandskolleg(inn)en. Deshalb kommt der Mitgliedschaft im PhV 
NRW eine besondere Bedeutung auch nach der aktiven Zeit zu.

 Pensionäre und Rentner zahlen im PhV NRW nur 50 % des Beitrags eines
vollzeitbeschäftigen aktiven PhV-Mitglieds.

 Rechtsberatung und Rechtsschutz durch den PhV NRW geben Sicherheit
auch außerhalb der aktiven Lehrer(innen)-Tätigkeit.

 Fragen zu Beihilfe, Ruhegehalt oder Rente hören mit Ende des Arbeitslebens
nicht auf und erfordern oft Mitglieder-Beratung durch den PhV NRW. 

Allgemeine Informationen

 Meldungen oder Anträge auf Genehmigung von Nebentätigkeiten an den
Dienstherrn gibt es nach der aktiven Zeit nicht mehr.

 Beamte: Es gibt aber eine Meldepflicht von Einkünften außerhalb des Ruhege-
halts an das LBV NRW zur Überprüfung auf Überschreitung von Höchstgren-
zen.

 Der Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.200 € wird bei Pensionen und Renten er-
setzt durch den Werbungskostenpauschbetrag von 102 €.

 Beamte: Das Ruhegehalt wird vom LBV NRW ausgezahlt und versteuert. Dabei
berücksichtigt das LBV einen Versorgungsfreibetrag von 94 € im Jahr 2023 
automatisch.

 Tarifbeschäftigte: Die Rente wird unversteuert ausgezahlt. Der Rentenempfän-
ger muss 83 % (2023) der Rente versteuern nach Abgabe einer Einkommen-
steuererklärung und durch vom Finanzamt festgesetzte Einkommensteuervor-
auszahlungen.

 Beamte: Die Zuständigkeit für die Beihilfe wechselt von der Bezirksregierung
auf das LBV NRW.

 Beamte: Der Beihilfesatz erhöht sich von 50 % auf 70 %. Dadurch gibt es eine
Einsparung von Krankenkassenbeiträgen von ca. 120 EUR

 Eine Diensthaftpflichtversicherung (auch Versicherung für den Verlust von
Schulschlüsseln) kann gekündigt werden.

 Im PhV NRW gibt es Informationen vom Referat Pensionärsfragen auf der In-
ternet-Seite: https://phv-nrw.de/downloads/tipps-und-informationen/


